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orstandsentschddigungen sind wie

Schlafzimmergeheimnisse. Alle wis-
sen, dass es sie gibt, und doch wird kaum
davon gesprochen. Schon der Begriff
Entschddigung verbirgt mehr, als er klar-
stellt. Einem Vorstandsmitglied er-
wichst aus seiner Téatigkeit normaler-
weise kein direkter Schaden, den die Ge-
nossenschaft zu vergiiten hitte. Ausge-
nommen sind seine Auslagen fiir Fahr-
ten, Sitzungen, Anrufe und Biliromate-
rial. Ginge es allein um diese Betrége, so
konnten sie auch unter einem anderen
Titel, z.B. Unkosten, ausgerichtet wer-
den.

Genau genommen sind Vorstandsent-
schddigungen eben keine Entschadigun-
gen, sondern hauptsdchlich eine Vergii-
tung, ein Honorar. Nur, wer spricht
schon gerne von Vergiitung, wenn es
sich um ein Ehrenamt, von Honorar,
wenn es sich um eine ausserberufliche
Tatigkeit handelt? Vergiitung wie Hono-
rar konnten zu Reizworten werden fiir
neidische  Genossenschaftsmitglieder.
Beim Besuch von Generalversammlun-
gen erlebe ich zwar fast nie, dass die Be-
zlige des Vorstandes kritisiert werden.

Psychologisch betrachtet, ist «Ent-
schddigung» ein guter Ausdruck. In
rechtlicher Sicht jedoch geht es um das
Entgelt, das die Genossenschaft dem
Vorstand fiir seine Leistungen schuldet.
Jedes Vorstandsmitglied steht zur Ge-
nossenschaft in einer Art Auftragsver-
hiltnis. Dass dafiir eine finanzielle Ver-
giitung ausgerichtet wird, ist allgemein
iiblich und héufig sogar in den Statuten
vorgeschrieben.

Gemeinniitzigen Baugenossenschaf-
ten ist es verboten, dem Vorstand einen
Gewinnanteil auszurichten. Dies ist das
sogenannte Tantiemenverbot. Aus ihm
ldsst sich ableiten, dass dem Vorstand
keine Beziige ausgerichtet werden diir-
fen, die ein angemessenes Entgelt fiir
seine Leistung und Verantwortung tiber-
steigen. Anders gesagt — die Entschadi-
gung muss von jedem Vorstandsmitglied
verdient werden.

Die Baugenossenschaften bieten mit
der Vorstandsentschddigung einen An-
reiz, um geeignete Mitglieder zum Mit-
machen im Vorstand zu bewegen. Es
braucht aber noch andere Anreize. Ge-
nossenschaftsvorstinde kann man nicht
mit Geld einkaufen. Und nur an Hono-
rar interessierte Mitglieder gehoren si-
cher nicht in einen Vorstand.

Der wichtigste Anreiz zum Mitma-
chen in einem Vorstand liegt in der
Aufgabe selbst. In der aktiven Verant-
wortung fiir Wohnungen und Siedlun-
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gen, fiir Personal und Geld. Die meisten
Vorstidnde sind iiberdies ein gut einge-
spieltes Team. Thm anzugehoren und
sich darin zu bewihren ist auch ein we-
sentlicher Anreiz.

Dass es daneben weniger edle Motive
geben kann, ist menschlich. Zum Gliick
muss jedes Vorstandsmitglied von der
Generalversammlung gewdhlt und ab
und zu bestdtigt werden! Ihr obliegt
auch die Kontrolle, damit die Vorstands-
entschiddigungen nicht in den Himmel
wachsen.

icht iiberrissene, sondern zu tiefe

Vorstandsentschiddigungen drohen
aber jetzt zum Problem zu werden: «Es
muss doch mit Nachdruck darauf hinge-
wiesen werden, dass es immer schwerer
fallt, qualifizierte Leute fiir die Mitarbeit
in den Vorstinden zu finden.» Dies
stellte der Ziircher Stadtrat im vergange-
nen Oktober fest. Konsequent erhohte er
die den Vorstinden zustehende Entscha-
digung tiber die Teuerung hinaus: «Dies
rechtfertigt sich, da sich die Vorstdnde...
im vermehrten Masse mit stets kompli-
zierter werdenden Problemen befassen
miissen.» Und: «Es scheint deshalb an-
gezeigt zu sein, dass die neuen Ansitze
so rasch als moglich angewendet werden
konnen, da sich in den nédchsten Jahren
in dieser Hinsicht eine Generationenab-
l6sung vollziehen wird. Es muss ver-
sucht werden, dass fiir diese Aufgaben
wieder sehr qualifizierte Personen ge-
wonnen werden konnen.»

ie schon bisher, sind die von der

Stadt Ziirich festgelegten Ansitze
obere Grenzen der Entschddigung. Die
Baugenossenschaften diirfen natiirlich
auch kleinere Betrige ausrichten, und
ein Teil von ihnen tut dies auch. Sofern
eine Genossenschaft hauptamtliches
Personal beschiftigt, sind die Ansidtze
ohnehin um 40 Prozent zu kiirzen. Er-
folgt die ganze Tétigkeit im Nebenamt,
so ldsst die Stadt Ziirich bei einem Be-
stand von 50 Wohnungen eine hochst-
mogliche Vorstandsentschidigung von
insgesamt 21000 Franken zu. Dies ent-
spricht etwa 11 Prozent des durch-
schnittlichen Mietertrages einer Bauge-
nossenschaft dieser Grosse. Je grosser
Wohnungsbestand und Mietertrag, de-
sto mehr verkleinert sich der Anteil der
zuldssigen Vorstandsentschiddigung. Bei
100 Wohnungen sind es 9 Prozent des
mittleren Mietertrages (Fr. 34800.-), bei
200 Wohnungen 6 Prozent (Fr. 45000.-),
bei 300 Wohnungen 4,6 Prozent
(Fr. 52100.-). Verfiigt eine Baugenos-
senschaft iiber 400 Wohnungen, darf sie

maximal 3,8 Prozent der mittleren
Mietzinsertridge (Fr.57800.-) fiir Vor-
standshonorare (einschliesslich Biiro-
entschiddigung) verwenden. Spitestens
bei dieser Grosse wird dann auch etwa
die Grenze erreicht sein, bei welcher die
Anstellung hauptamtlicher Mitarbeiter
unerlésslich ist.

m Gegensatz zur Stadt Ziirich und zur

eidgenossischen Verwaltung (fiir die
Baugenossenschaften des Bundesperso-
nals) hat der SVW keine Richtlinien iiber
die Vorstandsentschddigung herausge-
geben. Die Verbandsleitung findet, es sei
nicht ihre Sache, sich in die Honorarge-
staltung der Baugenossenschaften ein-
zumischen. Wiren die von ihr vertrete-
nen Ansitze relativ niedrig, so konnte
dies unter Umstédnden die Rekrutierung
guter Nachwuchskrifte erschweren.
Diese sind Kinder ihrer, unserer Zeit; sie
leben anders als ihre Vorgédnger im Amt.
Und sie sehen nicht zuletzt, dass eben
auch die wirtschaftliche Situation vieler
Mieterinnen und Mieter wesentlich bes-
ser ist als frither. Wiren dagegen die An-
sdtze des Verbandes eher hoch, so wiirde
dies viele Angehorige der dlteren Gene-
ration von Vorstandsmitgliedern desa-
vouieren, die noch gewohnt sind, fiir
eine symbolische Entschddigung ihre
grosse Arbeit zu leisten.

Im Einzelfall, auf die Anfrage eines
Vorstandes hin, dusserte sich das Zen-
tralsekretariat schon einmal auch zu
Vorstandsentschiadigungen. Dabei geht
es weniger um Prozentwerte und Geld-
betrdge als vielmehr um das Abwigen
schwer fassbarer Gegebenheiten wie
Verantwortung, Initiative, Hilfsbereit-
schaft. Ich gebe offen zu, dass ich in
Zweifelsfillen eher etwas hohere Ent-
schadigungen befiirworte. Unter keinen
Umstinden darf ndmlich ein allzu
knapp bemessenes Honorar den - viel-
leicht nicht unwillkommenen — Vorwand
bieten, sich weniger einzusetzen. Ich
hatte auch schon den Eindruck, ein Vor-
stand, der gelegentlich zuriickzutreten
wiinscht, erweise seiner Genossenschaft
einen Dienst, wenn er seine Entschidi-
gung hoher ansetzt, als er dies fiir unbe-
dingt notig hélt. Er erspart damit seinen
Nachfolgern und der Genossenschaft
moglicherweise einige Probleme.

parsamkeit und Bescheidenheit sind
so lange Tugenden, als sie nicht in
Geiz ausarten. Das gilt fiir Neubauvor-
haben so gut wie fiir Renovationen -
und wahrscheinlich auch fiir die Vor-

standsentschiddigungen.
7o Nag
133



	Für faire Entschädigungen

